
70 Fuchs: Beseitigung der Reste bäuerlicher Abhängigkeit in Preußen.

worden, daß die Privatbauern mit früher schlechterem, nur lassitischem Besitz-
recht nun völlig freie Eigentümer waren, die mit besserem Besitzrecht (Erb-
zinsrecht, Erbpacht) aber noch nicht.

Diese Anomalie sowie den Unterschied inbezug auf die Dienst-
ablösung zwischen spannfähigen und nichtspannfähigen Bauern beseitigte nun
auch das Gesetz vom 2. März 1850, das überhaupt mit allen Resten
bäuerlicher Abhängigkeit ausräumte.

Zunächst hob es eine große Anzahl (24) guts-, gerichts- oder grund-
herrlicher Berechtigungen ohne Entschädigung auf — alle nur hier und da
übriggebliebene rechtshistorische Seltsamkeiten ohne größere wirtschaftliche
Bedeutung. Dann aber wurden ebenfalls ohne Entschädigung aufgehoben:
das Obereigentum des Guts-, Grund- oder Erbzinsherrn und das Eigen-
tum des Erbverpächters an den Bauerngütern mit solchen besseren Besitz-
rechten. Zugleich wurde jede neue Begründung eines Erbrecht-, Erbzins-
und erblich lassitischen Verhältnisses für die Zukunft verboten. Ferner wurde
nun auch den 1821 ausgeschlossenen Bauern die Ablösung der Dieüste ge-
stattet, und zwar nun durch sofortige einmalige Zahlung des achtzehnfachen
Betrages. Ebenso wurden die Regulierungsrenten ablösbar gemacht.

Eine solche sofortige Kapitalzahlung war aber den Bauern in der
Regel unmöglich. Daher wurden durch ein zweites Gesetz vom 2. März 1850
die sogenannten „Rentenbanken" geschaffen, staatliche Bankinstitute zur
Erleichterung des Ablösungs- und des Regulierungswerkes. Durch sie über-
nahm der Staat die Abfindung des rentenberechtigten Gutsherrn mit dem
zwanzigfachen Betrag der Rente in Rentenbriefen, die aber nur zu 4%
verzinst wurden, so daß 2/10 der Rente, welche der Bauer zusammen mit
den Steuern an den Staat zahlen muß, zur Amortisation (in 4iy12 Jahren)
verwendet werden, ev. Zahlung von nur 9/io Rente, dann Amortisation in
561/* Jahren.

Mit der Verleihung des vollen freien Eigentums durch Regulierung
und Ablösung erhielten die Bauern auch hier keineswegs sofort die volle
Verschuldungsfreiheit, sondern 1816 nur die Verschuldungsmöglichkeit
bis zu einem Viertel ihres Besitzwertes, von 1823 an bis zur Hälfte und
erst von 1843 an die volle Verschuldungsfreiheit.
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